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Informationsblatt zum Datenschutz 
 
 
Die Vorschriften nach der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sowie nach 
dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind am 25. Mai 2018 gültig und anwendbar. 
Diese Vorschriften sind auch für Vereine rechtsverbindlich. 
Der Heimat- und Museumsverein Seehausen am Staffelsee e. V. speichert und nutzt, die im 
Mitgliedsantrag angegebenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktdaten), zur 
Mitgliedsverwaltung. Dazu zählen auch Mitteilungen an Mitglieder, Einladungen und 
Geburtstagsglückwünsche. Nach der DSGVO ist für die Mitgliederverwaltung keine 
besondere Erlaubnis erforderlich. 
Daneben wird einmal jährlich der Mitgliedsbeitrag über Lastschriftverfahren von den Konten 
der Mitglieder abgebucht. Hierfür liegt für jede Lastschrift ein entsprechendes Lastschrift-
mandat vor. Unsere Hausbank – die Sparkasse Oberland – hat mitgeteilt, dass sie die 
personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO und dem BDSG 
verarbeitet. 
Die Daten werden mit Hilfe eines Vereinsverwaltungsprogramms gepflegt und befinden sich 
ausschließlich beim 1. Vorsitzenden und werden nicht an Dritte weitergegeben. Die 
Vorstandsmitglieder erhalten einmal jährlich eine aktuelle Mitgliederliste. Die ungültige Liste 
wird im Rahmen des Datenschutzes ordnungsgemäß vernichtet. 
Zudem hat jedes Ausschussmitglied, welches mit personenbezogenen Daten zu tun hat, 
eine Verpflichtungserklärung zum Datenschutz unterschrieben. 
Nach Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein durch Tod oder Kündigung werden dessen 
Daten unverzüglich gelöscht. 
Die gespeicherten und personenbezogenen Daten können auf Antrag, jederzeit beim 1. Vor-
sitzenden eingesehen werden. 

 


